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I. Bekanntmachungen der Alliierten
Alliierte Kommandantur Berlin 

Betrifft: Überlassung von privaten Fahrzeugen

Ref. Nr. ВКУО(46) 59 

23. Januar 1946
An den

Oberbürgermeister der Stadt Berlin 

Die Alliierte Kommandantur Berlin ordnet wie folgt an:

1. Die Alliierte Kommandantur genehmigt Ihren Vor
schlag vom 8. Oktober 1945, der in folgender Weise 
zur Ausführung kommen soll:

2. Im Interesse der Allgemeinheit sind die Besitzer 
und Inhaber von Personenkraftwagen, Inhaber von 
Lastkraftwagen, Traktoren, Anhängern, Pferde
wagen verpflichtet, ihre Fahrzeuge für eine nicht 
mehr als lOtägige Zeitdauer oder an 10 verschiede
nen Tagen eines jeden Monats dem Magistrat zur 
Verfügung zu stellen. Die Besitzer und Inhaber 
erhalten eine durch den Magistrat festgesetzte an
gemessene Vergütung, gemäß der vom Preisamt 
festgelegten Regeln.

Der Magistrat wird Vorsorge treffen, daß Betriebs
stoff, Schmieröle für die Wagen, Lastwagen und 
Traktoren, sowie Futter für Pferde für die im 
Punkt 2 erwähnten Wagen während der Zeitdauer, 
in der diese dem Magistrat zur Verfügung stehen, 
kostenlos geliefert werden.

4. Zuwiderhandlungen gegen diese Besummunqen 
sind strafbar und können eine oder mehrere der 
nachfolgenden Strafen nach sich ziehen: Gefängnis, 
Beschlagnahmung und Geldstrafe.

5. Der Magistrat kann gesetzliche und amtliche, im 
Sinne und zum Zwecke dieser Anordnung ab
gefaßte Veröffentlichungen mit vorheriger Ein
willigung des Alliierten Transportkomitees heraus
geben.

6. Diese Anordnung erhält vom Tage der Veröffent
lichung an Gültigkeit.

ftn Aufträge der Alliierten Kommandantur Berlin 
R. G. R а w 

Oberstleutnant 

Vorsitzführender Stabschef
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